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Wer möchte Frauen  
in der Politik (nicht)?

als Gesellschaft sind wir mit 
gravierenden Herausforde-
rungen – demografisch, me-

dizinisch, wirtschaftlich, klimatisch, 
bildungstechnisch sowie gesellschaft-
licher Spaltung - konfrontiert. vielfäl-
tigkeit der Geschlechter (Diversität) 
auf individueller, institutioneller und 
struktureller Ebene ist dafür eine noch 
zu wenig genutzte Chance, denn es 
dürften auch andere und neue Prob-
lemlösungskompetenzen und Denkwei-
sen benötigt werden als bisher. 
und selbst, wenn Frauen das Gefühl 
vermittelt wird, in der Politik willkom-
men zu sein und ihnen auf kommunaler 
Ebene auch ämter angeboten wer-
den, sind zumeist sie es dann, die das 
Protokoll schreiben dürfen, „da sie eine 
schönere Schrift haben“ oder mit dem 
Sozialresort betraut werden, weil ihnen 
das „aufgrund ihrer eigenen talente“ 
eher zugetraut wird als Finanzen oder 
andere resorts. Doch arbeiten wir 
dieses durchaus kontroverse thema 
strukturiert auf:

„Wir können Probleme nicht 
lösen, indem wir dieselbe 
denkweise verwenden, die 
wir bei ihrer entstehung  
verwendet haben.“ 
(Albert Einstein 1946,  
new York times) 

Die Politik kämpft wie alle Branchen mit nachwuchsproblemen. 
Frauen hätten ein großes nachwuchspotenzial. traditionelle 
Geschlechterrollen, versteckter Alltagssexismus sowie  
Hass in den sozialen netzwerken erschweren den 
einstieg. eine Pattsituation? 

LGF Mag. (Fh)  
Peter heymich, 
Ma 
Foto Schuller

Michaela  
Simschitz,  
ba Ma
Foto www.bolesch.eu
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Wer möchte Frauen  
in der Politik (nicht)?

Was sagen die Zahlen zu Frauen 
in der Politik?
bei Frauen in nationalen Parlamen-
ten liegt Österreich mit rd. 41 Prozent 
an sechster Stelle im europäischen 
vergleich (siehe Quelle 1). Auch in der 
Kärntner landesregierung liegt der 
Frauenanteil bei 42,8 Prozent. im Kärnt-
ner landtag hingegen stellen Frauen 
mit acht von 36 Abgeordneten nur 
mehr 22 Prozent der Sitze. 
in Kärntens Gemeinden wird nur jedes 
fünfte mandat (das sind 20 Prozent) 
von einer Frau wahrgenommen. in fünf 
Kärntner Gemeinden ist keine einzige 
Frau im Gemeinderat vertreten, in zehn 
Kärntner Gemeinden nur eine einzige. 
Es gibt jedoch auch Ausreißer, denn in 
sechs Gemeinden liegt der Frauenan-
teil im Gemeinderat zwischen 40 und 
45 Prozent (siehe Quelle 2).
Auf Ebene der bürgermeister*innen 
sieht die Situation dann nochmals 
anders aus. nur zehn Gemeinde-
oberhäupter sind aktuell in Kärnten 
weiblich. Dies entspricht einem Anteil 
von gerade einmal 7,6 Prozent. 

Was sind die ursachen für den  
geringen Frauenanteil?
Hier lassen sich zahlreiche ursachen 
festmachen, die einerseits aus ge-
samtgesellschaftlichen Werthaltungen, 
Problemen des politischen Systems 
selbst und auch dem verhalten von 
Frauen selbst herzurühren scheinen:

Gesamtgesellschaftliche Faktoren 
Ein markanter Faktor sind traditionelle 
Geschlechterrollen (Anm. d. red.: „der 
mann bringt das Geld nach Hause, die 
Frau kümmert sich um Haushalt und 
Familie“), die in weiten geografischen 
regionen noch vorherrschen (Quelle 3). 

Eine maßgebliche rolle spielen jedoch 
auch die (außer-, jedoch auch vorran-
gig innerfamiliäre) Erziehung und die 
vielfach noch an diese Geschlechter-
rollen angepassten Produkte und Wer-
belinien (rosafarbenes und glitzerndes 
Spielzeug für mädchen, blaues und in 
dunklen Farbtönen gehaltenes Spiel-
zeug für buben). man betrachte auch 
die Auswahl an Kinderbüchern an in für 

breite bevölkerungsschichten zugäng-
lichen verkaufslokalen und (imbiss-)
lokalen, in denen buben traditionell 
Abenteuer erleben und tapfer sind, 
während mädchen bunte Ponys strei-
cheln und bei der Hausarbeit helfen. 
Ein Einfluss auf die spätere berufswahl 
ist wohl nicht ganz auszuschließen.

mit den Geschlechterrollen ein-
hergehend gestaltet sich auch die 
gesellschaftliche lastenverteilung 
zunehmend problematisch (zuneh-
mend, da es seit dem beginn der 
industrialisierung und mit Ausbau der 
betreuungsangebote ja auch zuneh-
mend Alternativen gäbe). So zeigt die 
uS-Amerikanische Philosophin nancy 
Fraser (Quelle 4) auf, dass Frauen in al-
ler regel für die „reproduktionsarbeit“, 
Erziehung, Pflege und den Haushalt 
verantwortlich sind, oft neben einem 
schlecht bezahlten brotberuf (Stich-
wort: berufswahl), um über die runden 
zu kommen. Der begriff des „mental 
load“ umschreibt gerade diese mehr-
fachbelastung, nicht nur für die Arbeit 
verantwortlich zu sein, dann in den 
Feierabendmodus schalten zu können, 
sondern eben noch das Funktionieren 
der gesamten Familie und des Haus-
haltes in all seinen Facetten zu koordi-
nieren (Quelle 5).

Klischeehaf-
te, überholte 
Rollenbilder 
herrschen in 
weiten Regio-
nen noch vor 
und sind schon 
im frühesten 
Kindesalter in 
der Gesellschaft 
verankert.

Coverstory
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Zu all diesen Faktoren kommen die 
Einkommensunterschiede zwischen 
Frauen und männern in den meisten 
branchen erschwerend hinzu (siehe 
auch den nachfolgenden beitrag ab  
S. 14 zum „gender-pay-gap“). Dadurch 
werden gesellschaftliche rollenbil-
der geradezu einzementiert, da eine 
Familie sich einen gewissen lebens-
standard bei Haupterwerb durch die 
Frau und teilzeitarbeit durch den mann 
bei gleichzeitiger Wahrnehmung der 
überwiegenden Erziehungs- und Haus-
haltsaufgaben gar nicht leisten könnte.

ursachen im politischen System selbst
Ein Hindernis für die stärkere beteili-
gung von Frauen im politischen System 
ist die Gestaltung der rahmenbedin-
gungen: dabei spielt die unvereinbar-
keit der Familie und diesbezüglichen 
Erwartungen an Frauen mit Parteiver-
sammlungen, Gemeinderatssitzung, 
Ausschusssitzungen etc., die meist 
am Abend oder gar am Wochenende 
stattfinden, eine große rolle (Quelle 3). 

Ein weiterer Faktor ist die rolle der 
netzwerke in der Politik: diese sind 
ausschlaggebend dafür, ob jemand in 
der Politik Erfolg hat. Frauen sind so 
gut wie nie teil der mächtigen (männ-
lichen) netzwerke. So scheint die „no-
minierung einer Frau […] in erster linie 
dazu (zu dienen), sich als Partei nach 
außen ein aufgeschlossenes, positives 
image zu geben, ohne jedoch substan-
ziell an den ungleichen Geschlechter-

verhältnissen etwas zu ändern.“. 
72 Prozent der weibli-

chen befragten in der zitierten Studie 
waren daher der Ansicht, dass es eine 
innerparteiliche Frauenquote geben 
müsse. Da mit einer solchen Frauen-
quote die teilhabe von Frauen in der 
Politik gewissermaßen erzwungen 
ist, sehen viele Frauen sie trotzdem 
skeptisch. unter männern wird die-
se maßnahme sogar zu 58 Prozent 
abgelehnt. 

Aus dem verhalten gegenüber Frauen 
in der Politik lässt sich ein weiteres 
Problemfeld ableiten – Sexismus, der 
auch in dieser (deutschen) Studie 
(Quelle 3) plakativ angesprochen wird: 
„Es gibt einfach immer wieder dieses 
Pavianverhalten, auch heute, in Dis-
kussionen, wo dann über Stimme und 
Aggressivität Frauen ganz oft gehin-
dert werden, ihre meinung zu sagen.“ 
Dies betrifft besonders beiträge von 
Frauen, die überhört oder lächerlich 
gemacht werden. man spottet über 
die Stimme, unterbricht sie, lässt sie 
nicht zu Wort kommen oder schmet-
tert Einwände mit „Danke für Deine 
Wortmeldung“ ab, ohne diese ernst zu 
nehmen. 40 Prozent der in der Stu-
die befragten Politikerinnen haben 
sexuelle belästigung erlebt. bei den 

unter 45-Jährigen sind es 
sogar 60 Prozent. Sexuelle 
belästigung reicht hier von 
anzüglichen Witzen, be-

„es gibt einfach immer wieder 
dieses Pavianverhalten, auch  
heute, in diskussionen, wo dann 
über Stimme und aggressivität 
Frauen ganz oft gehindert werden, 
ihre Meinung zu sagen.“ 

„So scheint die 
nominierung 
einer Frau […] in 
erster Linie dazu 
(zu dienen), sich 
als Partei nach 
außen ein auf-
geschlossenes, 
positives Image 
zu geben, ohne 
 jedoch substan-
ziell an den un-
gleichen  
Geschlechter- 
verhältnissen  
etwas zu ändern.“ 

Coverstory
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merkungen über Figur und Frisur bis hin 
zu unangemessenen berührungen und 
eindeutig zweideutigen Angeboten. 

Ein weiterer Punkt, der insbesondere 
Frauen betrifft, ist Hass (v.a. im netz). 
Eine Abgeordnete berichtet in der Stu-
die etwa: „ich habe krudeste, härteste 
Diskreditierungen erfahren, aber auch 
Drohungen, auch Androhung sexuali-
sierter Gewalt, sexualisierte Sprache 
und Gewalt. Das ist zum teil schon un-
erträglich.“ von männlichen Politikern, 
die derartige Angriffe in den sozialen 
netzwerken erlebt haben, berichten le-
diglich drei Prozent, bei den Frauen sind 
es 17 Prozent und bei Frauen mit mig-
rationshintergrund 21 Prozent. Aus der 
Studie geht hervor, dass ausschließlich 
jüngere Kollegen diese beurteilung 
unterstützen, dass Frauen in der Politik 
besonders davon getroffen sind. ältere 
sehen darin lediglich eine „verrohung 
der Debattenkultur“, von der auch 
männer zunehmend berührt werden.

ursachen, die bei Frauen selbst liegen
vielfach scheinen sich Frauen (wohl 
auch aufgrund der rahmenbedingun-
gen) selbst weniger zuzutrauen, als 
sie schaffen. nicht umsonst forderte 
Alt-bundeskanzlerin Angela merkel, 
dass „weiter daran gearbeitet werden 
(muss), dass sich Frauen insgesamt 
mehr zutrauen.“ 

Ebenso scheinen Frauen andere Frauen 
kritischer zu bewerten als männer. So 
sei aufgrund der der zitierten deut-
schen Studie (Quelle 3) „ein nicht zu 
unterschätzender umstand, dass „neid 

und mobbing“ unter Kolleginnen, teil-
weise Frauen mehr zu schaffen macht, 
als die Auseinandersetzungen mit den 
männern. Erst, wenn Frauen sich gegen-
seitig „pushen“ und Frauenseilschaften 
bilden werden, in denen sie sich unterei-
nander fördern, können Frauen wirklich 
erfolgreich sein.“ Diesbezüglich gelte es, 
die männer nachzuahmen.

im Hinblick auf die organisatorischen und 
gesellschaftlichen rahmenbedingungen 
und die neigung, dass Frauen häufiger 
Ziele von Hass (im netz) sind, komme es 
vor, dass sich Frauen lieber wieder aus 
dem politischen Geschehen zurückziehen 
„bevor sie sich das weiter antun“.

Fehlende datenlage zur  
Gleichstellung von Frauen
bis dato ist es kaum möglich, Daten 
über die politische vertretung von Frau-
en, auch auf subnationalen Ebenen, in 
ganz Europa zu erhalten. „Wir brauchen 
dringend Daten über die Gleichstellung 
der Geschlechter. Wie können wir eine 
ausgewogene Vertretung von Frauen 
in der Politik erreichen, wenn es kei-
ne Daten über den Fortschritt gibt?“ 
ist mariana Gâju, vizepräsidentin des 
rates der Gemeinden und regionen Eu-
ropas (rGrE) und bürgermeisterin von 
Cumpăna (rumänien) der Ansicht. 

Für Österreich gibt es zwar einen Gen-
derAtlas (Quelle 7), der leider die öster-
reichischen Ortschefinnen betreffend, 
den Datenstand von 2017 aufweist. Dies 
macht deutlich, dass er nicht aktua-
lisiert wird, weil er als ausgelaufenes 
Projekt keine weitere Förderung erhält.

„(es) muss  
weiter daran  
gearbeitet  
werden, dass 
sich Frauen  
insgesamt  
mehr  
zutrauen.“
(Alt-bundes- 
kanz lerin der brD  
Angela merkel) 

Coverstory
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  eine aktive gesellschaftliche Sen-
sibilisierung betreffend zeitgemäße 
Geschlechterrollen und die verbes-
serung der rahmenbedingungen für 
die vereinbarkeit von Familie und 
beruf und Familie und Politik;

  konkrete maßnahmen zur  
vermeidung des gender-pay-gap;

  das Setzen entsprechender Anreize 
für eine bessere innerfamiliäre  
lastenverteilung;

  die Förderung überfraktioneller  
netzwerke von Frauen;

  ein transparenter und kritischer  
umgang mit Diskriminierung und  
sexueller belästigung innerhalb  
politischer Parteien;

  offene Diskussion über Quoten  
in den Parteien.

Ein maßnahmenmix scheint auch 
Emil broberg, dem vorsitzenden des 
ständigen Ausschusses für Gleich-
stellung im rGrE und mitglied des 
rates der region Östergötland 
(Schweden) vorzuschweben, der klar 
Stellung bezieht: „Quoten sind nicht 
genug. Frauen stehen vor struktu-
rellen Herausforderungen und tief 
verwurzelten vorurteilen. Politische 
Parteien, alle regierungsebenen und 
die Zivilgesellschaft müssen ener-
gischere maßnahmen ergreifen.“ 
(Quelle 7)

Wie könnte dies umgesetzt werden? 
Welche erfolgsbeispiele gibt es?
massive Anstrengungen in rich-
tung der Frauenrechte hat Spanien 
übernommen (Quelle 6). Selbst heikle 
und kontroversielle Punkte wurden 
in Spanien umgesetzt, das diesbe-
züglich als eines der progressivsten 
länder weltweit gilt. beispielhaft 
angeführt werden können:

  Krankenstand bei  
Periodenschmerzen, 

  sichere Abtreibungen für alle ab 16, 

  Konsens beim Sex, 

  verbot von „Catcalling“ (anzüg-
liches nachrufen, Pfeifen oder 
vermeintliche „Komplimente“ im 
sexuellen Kontext, Quelle 8)

Die Erhebung und Analyse von ge-
schlechtsspezifischen Daten wäre 
ein wichtiger teil einer Strategie zur 
Gleichstellung der Geschlechter, um 
belegen zu können, wie es um die An-
zahl der Frauen in der Politik und deren 
Entwicklung steht. Schon allein deshalb 
wäre es zielführend, diesen GenderAt-
las wieder aufleben zu lassen. 

Wo könnte/müsste man nun ansetzen?
Ausgehend von den tieferen Hinter-
gründen des geringen Frauenanteils in 
der Politik lassen sich folgende Hand-
lungsfelder ableiten:

  die umfassende Erhebung von 
Datenmaterial zur beteiligung 

von Frauen in der Politik 
auf europäischer 

Ebene;

Coverstory
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Quellen: 1. Europäische union - Anteil von Frauen in Parlamenten | Statista (30.06.2022). 
/ 2. Shahid 2020, FH Kärnten / 3. Parteikulturen_210x317_rZ-Hyperlinks-An-
sicht_211028.pdf (eaf-berlin.de) / 4. nancy Fraser: "Der Kapitalismus kannibalisiert 
seine eigenen Grundlagen" | ZEit OnlinE / 5. Stangl, W. (2022, 28. Juni). mental 
load . Online lexikon für Psychologie und Pädagogik; https://lexikon.stangl.
eu/29876/mental-load. / 6. Spanien: Wo feministische „utopie“ zum Gesetz 
wird - news.OrF.at / 7. neue Studie über Frauen in der Politik  - Österreichi-
scher Städtebund (staedtebund.gv.at) / 8. Catcalling – KFn e.v. / 9. https://
www.kleinezeitung.at/kaernten/klagenfurt/5868041/in-Kaernten_Auch-
die-Gemeindepolitik-hat-Aufholbedarf-beim 

bemerkenswert ist am spani-
schen Weg, dass Frauen dort 
nicht davor zurückschrecken, 
für ihre rechte laut einzutre-
ten und auch zu streiken. Der 
ministerpräsident selbst tritt 
für ein „feministisches Spani-
en“ und für „echte Gleichheit“ 
ein. Ein blick auf die Zahlen 
zeigt: Spanien liegt auf dem 
europäischen Gleichstel-
lungsindex in vielen berei-
chen tatsächlich weit vorne.

Dazu kommt eine starke 
feministische bewegung, 
die feministische Anliegen 
auf die Straße trägt und 
Druck auf die Politik ausübt. 
Damit ist die feministische 
bewegung in Spanien nicht 
nur lauter, sondern auch 
wirkungsvoller und schreckt 
auch vor Streik nicht zurück.

ähnlichen Handlungsbedarf 
ortet auch FH-Prof. mmag. 
Dr. Katrin Stainer-Hämmerle: 
„ich glaube, wir müssen weg 
von der Partei und mehr in 
richtung vorbildlicher bewe-
gungen, wie jenen, von Oc-
cupy Wall Street oder black 
lives matter schauen. Diese 
werden von Frauen domi-
niert und wären auch vorbild 
für politische bewegungen.“ 
(Quelle 9)

„Ich glaube, wir 
müssen weg von 
der Partei und 
mehr in Rich-
tung vorbildlicher 
bewegungen, wie 
jenen, von occupy 
Wall Street oder 
black Lives Mat-
ter schauen. diese 
werden von Frau-
en dominiert und 
wären auch vor-
bild für politische 
bewegungen.“
(FH-Prof. mmag.  
Dr. Katrin Stainer- 
Hämmerle)

QR code scannen 
und weiter-
führende Links 
entdecken: 

 neben einem aktiven bekennt-
nis der Spitzenpolitik bräuchte 
es auch starke und prominente 
Frauen, die sich vor eine Frau-
enbewegung stellen, um Frauen-
rechte und echte Gleichstellung 
durch gezielten aufbau poli-
tischen drucks zu einem ge-
samtgesellschaftlichen thema 
zu machen und auch massiv 
einzufordern. hier wäre es auch 
aufgabe der Medien, die Partei-
en auf die ernsthaftigkeit ihrer 
bemühungen für echte Gleich-
stellung zwischen Mann und Frau 
abzuklopfen.  

www.kaerntner-
gemeindebund.at

Coverstory



Gender Pay Gap

Starke benachteiligung von 
Frauen bei einkommen  
und Pension 

von sozialer ungleich-
heit sind unterschied-
liche gesellschaftliche 

Gruppen betroffen, wie 
zum beispiel menschen 

im Alter, menschen mit 
migrationshintergrund, 

menschen mit behin-
derungen oder auch 
Frauen. Am Alterns-
forschungszentrum 
der Fachhochschu-
le Kärnten (iArA 
– institute for 
Applied research 
on Ageing) wird 
soziale ungleich-
heit im Kon-
text von Alter in 
unterschiedlichen 

Zusammenhängen 
beforscht und dis-

kutiert. Dieser bei-
trag widmet sich der 

sozialen und ökonomi-
schen benachteiligung 

von Frauen mit Fokus auf 
den Gender Pay Gap und 

den Gender Pension Gap. 

Der Gender Pay Gap beschreibt 
das geschlechtsspezifische lohnge-

Der überwiegende einsatz in 
niedriglohnbranchen, traditionell 
verstandene Geschlechterrollen 
und auch die überwiegend ländliche 
Struktur führen unter anderem dazu, 
dass österreichische Frauen sowohl im 
erwerbsleben als auch in der Pension im 
eU-Vergleich überdurchschnittlich stark 
benachteiligt sind.  

fälle, d.h. den lohnunterschied zwischen 
männern und Frauen. in Österreich lag 
der durchschnittliche bruttostunden-
lohn von Frauen in unternehmen mit 
mindestens zehn beschäftigten im Jahr 
2020 um 18,9 Prozent unter jenem von 
männern. Dies ist deutlich höher als der 
europäische Durchschnitt von 13,0 Pro-
zent (Eu27). Österreich liegt damit nach 
lettland (22,3 Prozent) und Estland  
(21,1 Prozent) an drittletzter Stelle; am 
anderen Ende der Skala rangieren  
luxemburg (0,7 Prozent), rumänien  
(2,4 Prozent), Slowenien (3,1 Prozent) und 
italien (4,2 Prozent) [Eurostat 2022a]. 

ursachen des Gender Pay Gaps –
ein Überblick

Aus soziologischer Sicht sind die 
ursachen des Gender Pay Gap 
multidimensional. in Österreich hat 
beispielsweise die berufsbranche, 
der beruf, das Ausbildungsniveau, 
das Alter, die Dauer der 
unternehmenszugehörigkeit, das 
Ausmaß der beschäftigung, die Art des 
Arbeitsvertrages sowie die region, in 
der einer Erwerbsarbeit nachgegangen 
wird, als auch die unternehmensgröße 
einen entscheidenden Einfluss. 
Zum beispiel ist der österreichische 
Arbeitsmarkt sehr stark von einer 
branchen- und berufsbezogenen 
Segregation gekennzeichnet; Frauen 
arbeiten öfter in branchen mit niedrigen 
verdienstmöglichkeiten, wie Handel und 
Pflege. Die Gründe dafür gehen auf eine 
geschlechtsspezifische Sozialisation, auf 
nach wie vor traditionell verstandene 
Geschlechterrollen, auf Stadt-land-
unterschiede etc. zurück (siehe dazu  
z.b. Hönig & Kreimer 2005; Koll 2021).

14 | Gemeinde Magazin 
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Gender Pay Gap

viele der genannten Faktoren werden 
bei der berechnung des angepassten 
Gender Pay Gap berücksichtigt bzw. 
fließen schätzungsweise mit ein. So 
sind die bezifferten lohnunterschiede 
zwischen Frauen und männern teilweise 
auf die differenzierte beteiligung 
der Geschlechter in ökonomischen 
Sektoren oder berufsfeldern, das 
bildungsniveau, die Erwerbsbeteiligung, 
managementverantwortlichkeiten 
o.ä. zurückzuführen. Doch auch bei 
berücksichtigung der genannten 
Faktoren bleibt in Österreich ein nicht 
erklärbarer lohnunterschied von rund 
zehn Prozent bestehen. Zwar verbessert 
sich die Situation Österreichs im 
europäischen vergleich damit deutlich 
(Eu27: 11,2 Prozent) [vgl. Eurostat 
2021], zugleich ist dies jedoch ein 
Hinweis dafür, dass die benachteiligte 
Situation von Frauen im Hinblick 
auf das Einkommen weit über eine 
reine unterscheidung aufgrund des 
Geschlechts hinausgeht.

Finanzielle absicherung in der Pension

benachteiligung während der Erwerbs-
phase von Frauen haben jedoch auch 
Auswirkungen auf ihren weiteren 
lebensverlauf, speziell in bezug auf die 
finanzielle Absicherung in der Pension. 
Der Gender Pension Gap zeigt, dass 
es besonders die Gruppe der Frauen 
ist, die von Altersarmut betroffen ist. 
So erhalten Frauen in der Altersgruppe 
65 bis 74 Jahre in Österreich im 
Durchschnitt um 36,2 Prozent weniger 
Einkommen in der Pension als männer. 
Dieser Wert liegt ebenfalls deutlich  
über dem europäischen mittel von  
26,9 Prozent (Eu27) [vgl. Eurostat 2022b]. 

Auch wenn in den letzten Jahren eine 
Angleichung der Ausbildungsniveaus 
von Frauen und männern stattgefunden 
hat und die Erwerbsbeteiligung 
von Frauen gestiegen ist, ist der 
Pensionsunterschied von männern 
und Frauen nach wie vor sehr 
hoch. neben der Analyse von 
biografischen Einflussfaktoren liegen 
Handlungsoptionen vor allem auch 
auf sozialer und politischer Ebene, in 

einem breiten verständnis von Arbeit und 
der gleichberechtigten, gesellschaftlichen 
Anerkennung für jede Art von Arbeit (siehe 
dazu z.b. betti et al. 2015; bonnet et al. 2018).
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die meist etwas ruhigeren Sommer-
monate und der eine oder andere 
Ferialpraktikant würden auch die 

umsetzung dieses vorhabens ermögli-
chen. Dabei stellt sich aber die Frage, was 
eigentlich aussortiert werden kann und 
wie lange archivierungswürdige unterla-
gen aufbewahrt werden sollen bzw. sogar 
müssen. Der folgende beitrag gibt einen 
Überblick über die gesetzlichen Grundla-
gen und bietet tipps für die Praxis.

1. Zweck der archivierung von unterlagen
Die Archivierung von Gemeindeunterla-
gen ist nicht nur Selbstzweck, sondern 
gibt es zahlreiche Gründe, weshalb eine 
solche zu erfolgen hat. neben der oftma-
ligen gesetzlichen verpflichtung, unter-
lagen aufzubewahren, gibt es weitere 
wichtige Gründe wie beispielsweise
  nachweis über korrektes verwaltungs-

handeln,
   demokratische Kontrolle durch bürge-

rinnen und bürger im Wege des K-iStG,
  Kontrolle durch behörden (Gemein-

deaufsicht, Finanzbehörden etc.) und
  Sicherung von rechten und Pflichten 

(Eigentumsnachweis, Akteneinsicht bei 
verfahren).

Mag.  
Gernot hobel
Jurist des  
Kärntner  
Gemeindebundes

Foto privat

2. Gesetzliche Grundlagen
Die Kärntner Allgemeine Gemeindeord-
nung sieht in § 78 Abs 7 K-AGO vor, dass 
im Gemeindeamt ein Archiv zur sicheren 
Aufbewahrung von Akten, urkunden und 
verhandlungsschriften zu führen ist. So-
fern Daten bei der Gemeinde elektronisch 
vorhanden sind, darf dieses Archiv auch 
elektronisch geführt werden. Die ver-
pflichtung der Kärntner Gemeinden zur 
Archivierung ihrer Akten und urkunden 
ergibt sich aber auch implizit bereits aus 
dem Kärntner landesarchivgesetz (siehe 
dazu §§ 6 bis 8 K-lAG).

Aber nicht nur die Archivierung ist ge-
setzlich vorgesehen, sondern auch die 
Erlassung einer Skartierungsordnung 
(also eine vorschrift zur kontinuierlichen 
vernichtung von nicht oder nicht mehr 
archivwürdigen unterlagen) gehört zum 
Aufgabenkreis des inneren Dienstes. Die 
Amtsleitung hat also dafür Sorge zu tra-
gen, dass nicht mehr benötigte unterla-
gen auch vernichtet werden. Dies unter 
beachtung der vorschriften der DSGvO, 
die wiederum vorsehen, dass gemäß dem 
Grundsatz der Datenminimierung und 
Zweckbindung Daten nur in dem umfang 

Die Archive sind übervoll, doch eigentlich 
weiß man gar nicht genau, was dort 
zu finden ist? Dann ist es Zeit, das 
Gemeindearchiv aufzuräumen!

archivierung von 
Gemeindeunterlagen
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und für die Dauer erhoben werden dürfen, 
wie sie auch zur Erreichung des jeweiligen 
Zweckes gebraucht werden. natürlich 
sind Daten aber jedenfalls aufzubewah-
ren, solange gesetzliche Aufbewahrungs-
pflichten vorliegen oder wenn im öffent-
lichen interesse liegende Archivzwecke 
vorliegen.

3. Welche unterlagen sind grundsätzlich 
archivwürdig?
Generell versteht man unter unterla-
gen Schrift-, bild- und tonschriftgut, 
wie Handschriften, urkunden, Akten und 
sonstige Schriftstücke, Karten, Pläne, 
Siegel, Amtsdruckschriften, bild-, Film- 
und tonmaterial, sonstige Datenträger 
sowie Dateien einschließlich der Hilfsmit-
tel für deren Erfassung, Ordnung, verwal-
tung, benützung, nutzbarmachung und 
Auswertung.

Gemäß § 3 K-lAG gelten als archiv-
würdig alle unterlagen, die
  aufgrund von rechtsvorschriften  

dauernd aufzubewahren sind und
  die benötigt werden
    •  für die geordnete Fortführung der ver-

waltung oder für Zwecke der Gesetz-

gebung oder der rechtsprechung,
    • für die wissenschaftliche Forschung,
    •  zur Sicherung berechtigter interessen 

betroffener, deren rechtsnachfolger 
oder Dritter und

    •  für das verständnis von Geschichte 
und Gegenwart des landes Kärnten.

4. Was ist nicht archivwürdig
  bundes- und landesgesetzesblätter 

und -verordnungen;
  Duplikate oder gedrucktes massengut 

(z. b. Flugblätter, verlautbarungen, mus-
terstücke) sowie

  leere Formulare, briefumschläge u. ä. 

5. Gesetzliche aufbewahrungspflichten
Für die Dauer der Aufbewahrung von 
unterschiedlichen Dokumenten gibt es 
keine einheitlich gesetzlich normierten 
Fristen. Aufbewahrungsfristen werden 
in den jeweiligen materiengesetzen, in 
finanz- und steuerrechtlichen bestim-
mungen sowie in gemeinderechtlichen 
gesetzlichen Grundlagen festgesetzt. 
Folgend finden Sie eine Übersicht über 
die für den Gemeindebereich relevanten 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen  
(ohne Anspruch auf vollständigkeit):
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buchhaltung und Steuerwesen  
(§ 51 K-GhG)
Alle belege, buchungsjournale und Kon-
toauszüge sind für den Zeitraum von 
mindestens zehn Jahren gesichert auf-
zubewahren. Der lauf dieser Frist beginnt 
mit dem beschluss über den rechnungs-
abschluss durch den Gemeinderat für das 
abgelaufene Finanzjahr. Für belege und 
buchungsjournale über investitionen be-
ginnt die Aufbewahrungsfrist mit Ablauf 
des Finanzjahres, in dem die verrechnung 
abgeschlossen wurde. Darüber hinaus 
sind sie noch so lange aufzubewahren, als 
sie sich im vermögen der Gemeinde be-
finden oder für ein anhängiges verfahren 
sowie ein rechtsgeschäft von bedeutung 
sind.

dauernd gesichert aufzubewahren sind:
  rechnungsabschlüsse;
  belege über den Erwerb unbeweglicher 

Sachen und
  belege über rechte an unbeweglichen 

Sachen.

Über die Ausscheidung und vernichtung 
von belegen, buchungsjournalen und 
Kontoauszügen nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist sind Protokolle zu ver-
fassen, die vom bürgermeister und vom 
Finanzverwalter zu unterschreiben sind.

abgabenverrechnung bzw. generelle steu-
errechtliche aufbewahrungspflicht  
(§ 132 abs 1 bao)
bücher und Aufzeichnungen sowie die zu 
den büchern und Aufzeichnungen gehö-
rigen belege sind sieben Jahre aufzu-
bewahren; darüber hinaus sind sie noch 
so lange aufzubewahren, als sie für die 
Abgabenerhebung betreffende anhängige 
verfahren von bedeutung sind, in denen 
diejenigen Parteistellung haben, für die 
auf Grund von Abgabenvorschriften die 
bücher und Aufzeichnungen zu führen 
waren oder für die ohne gesetzliche ver-
pflichtung bücher geführt wurden. Soweit 
Geschäftspapiere und sonstige unterla-
gen für die Abgabenerhebung von bedeu-
tung sind, sollen sie sieben Jahre auf-
bewahrt werden. Diese Fristen laufen für 
die bücher und die Aufzeichnungen vom 
Schluss des Kalenderjahres, für das die 

Eintragungen in die bücher oder Aufzeich-
nungen vorgenommen worden sind, und für 
die belege, Geschäftspapiere und sonstigen 
unterlagen vom Schluss des Kalenderjahres, 
auf das sie sich beziehen.

umsatzsteuerrechtliche aufbewahrungs-
pflicht (§ 18 abs 10 uStG)
rechnungen oder sonstige belege ivm um-
satzsteuerrechtlichen vorgängen sind sieben 
Jahre lang aufzubewahren. Aufzeichnungen 
und unterlagen, die Grundstücke betreffen, 
sind 22 Jahre lang aufzubewahren.

Zollrechtliche aufbewahrungspflicht  
(§ 23 abs 2 und 2a Zollrechts- 
durchführungsgesetz)
belege und Aufzeichnungen, welche im 
Zusammenhang mit zollrechtlichen Angele-
genheiten stehen, sind fünf Jahre aufzube-
wahren, bzw so lange, als sie für das jeweilige 
verfahren von bedeutung sind.

bauakten
Für unterlagen in bauangelegenheiten fin-
den sich keine gesetzlichen Aufbewahrungs-
fristen. bauakten mitsamt Plänen, Gutach-
ten uä sind daher dauernd aufzubewahren.

Personenstandswesen (§§ 59 und 60 PStG)
Alle Schriftstücke, die die Grundlage der 
Eintragung und späterer veränderung sowie 
der Ermittlung der Ehefähigkeit und der Fä-
higkeit, eine eingetragene Partnerschaft zu 
begründen, gebildet haben, sind dauernd bei 
der Personenstandsbehörde aufzubewahren. 
Das gleiche gilt für Personenstandsbücher. 
Sammelakten sind dauernd bei der bezirks-
verwaltungsbehörde aufzubewahren, sofern 
sie dort verwahrt werden.

Meldewesen
Für unterlagen des meldewesens finden sich 
keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. 
Diese sind daher dauernd aufzubewahren.

totenbeschau (§ 8 K-bStG)
totenbeschauscheine sind vom  
bürger meister mindestens 20 Jahre  
aufzubewahren.

volksabstimmung bzw. volksbegehren  
(§ 10 K-vabstG, § 17 K-vbegG)
Die Gemeindewahlbehörde hat eine 
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 Ausfertigung der niederschrift der 
volksabstimmung im Wege der bezirks-
wahlbehörde ehestens der landeswahl-
behörde zu übermitteln. Eine weitere 
Ausfertigung, die Stimm- und Abstim-
mungsverzeichnisse sowie die Stimm-
zettel hat die Gemeindewahlbehörde zu 
versiegeln und zwei Jahre lang aufzube-
wahren. Die Eintragungslisten der volks-
begehren sind zu versiegeln und zwei 
Jahre lang aufzubewahren.

vertragswesen (diverse gesetzliche  
bestimmungen)
Grundsätzlich sind verträge, aus denen 
die Gemeinde Ansprüche ableiten bzw. 
abwehren kann, dauernd aufzubewahren. 
vermeint man allerdings, einen vertrag 
nicht mehr zu benötigen (alte telefonver-
träge oä), wird empfohlen, diesen trotz-
dem 30 Jahre (lange verjährungsfrist) 
aufzubewahren und erst anschließend 
zu skartieren, außer es kann vollkommen 
ausgeschlossen werden, dass daraus 
noch Ansprüche abgeleitet werden kön-
nen.

Personalwesen
Es existieren keine einheitlichen gesetz-
lichen Aufbewahrungsfristen für Perso-
nalakte. vielmehr ergeben sich die Fristen 
wiederum aus einzelnen gesetzlichen 
bestimmungen.
  Personaldaten müssen im Allgemeinen 

mindestens sieben Jahre aufbewahrt 
werden und darüber hinaus so lange, 
wie sie für anhängige verfahren be-
treffend die Abgabenerhebung oder für 
sozialversicherungsrechtliche Angele-
genheiten von bedeutung sind. 

  Für die Geltendmachung von Ansprü-
chen aus dem Arbeitsverhältnis gilt im 
Allgemeinen eine dreijährige verjäh-
rungsfrist.

  unterlagen, die für die Geltendma-
chung oder verteidigung von rechts-
ansprüchen benötigt werden, dürfen 
während der gesetzlichen verjährungs-
fristen für diesen Zweck weiter aufbe-
wahrt werden.

  Jene unterlagen, die für die Ausstellung 
eines einfachen Dienstzeugnisses be-
nötigt werden, sind sogar 30 Jahre ab 
Austritt der mitarbeiter aufzubewahren.
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6. Was ist nunmehr dauerhaft  
aufzubewahren?
Dauernd aufzubewahren (das bedeutet, 
unabhängig von Aufbewahrungsfristen) 
sind aus Gründen der rechtssicherheit 
und der Archivwürdigkeit neben allenfalls 
bereits unter Punkt 5 näher beleuchteten 
Dokumenten daher folgenden unterlagen: 
  urkunden und verträge;
  urkunden, Akten und sonstige unterla-

gen, die sich auf Stiftungen und Fonds 
beziehen;

  Sämtliche behelfs- und nachschlage-
bücher (Eingangsprotokolle, indizes, 
register, rechnungsbücher etc.);

  Sämtliche Sitzungsprotokolle  
(Gemeinderat, Gemeindevorstand und 
Ausschüsse) inkl. niederschriften und 
Einladungen zu Sitzungen;

  Akten über Organisation und tätigkeit 
der Gemeindeverwaltung;

  Personalunterlagen der Gemeindefunk-
tionäre und der Gemeindebediensteten;

  Akten zu Gemeindenamen, Gemein-
degebiet und Gebietsveränderungen, 
sofern sie nicht bei der Gemeindeabtei-
lung des landes überliefert werden;

  Akten über besitz, rechte und ver-
bindlichkeiten der Gemeinde oder für 
deren beurteilung wichtige unterlagen, 
Akten über ebensolche des bundes, 
des landes, der Kirchen oder einzelner 
Personen, z. b. über Wege und Straßen, 
Wasserrecht, Gewerbeberechtigungen 
u.a.; 



  Akten über größere Ausgaben und be-
deutende Projekte, insbesondere über 
bauführungen der Gemeinde;

  Personenstandsaufnahmen und volks-
zählungsoperate, statistisches material 
überhaupt;

  Schriftstücke, denen bleibender Wert 
beizumessen ist als Quelle/Fundus 
auf den Gebieten des Kultuswesens, 
der Kultur und Kunst, der volkskunde, 
Familienkunde, technik, Wirtschaft, ins-
besondere für Politik, Gemeinschafts-
leben, bevölkerungsentwicklung und 
Sozialgeschichte.

Konkret würde das folgende historische 
und gegenwärtige aktengruppen  
betreffen:
Organe der Gemeinde, politische Par-
teien in der Gemeinde, Kanzlei- und 
Geschäftsordnungen sowie Aktenpläne, 
Pressenachrichten über die Gemeinde, 
nachkriegsangelegenheiten (Kriegsgrä-
ber, besatzungszeit), nS-Akten, Akten 
des melde- und Passwesens, Akten 
betreffend größere Strafsachen, ver-
eins- und versammlungswesen, feuer-
polizeiliche Angelegenheiten, Schul- und 
bildungsangelegenheiten (Schulch-
roniken, Pläne, Kindergartenchroniken 
u.ä.), Schädlingsbekämpfung, Kunst und 
literaturakten, Heimat- und brauch-
tumspflege, Fürsorgeangelegenheiten, 
Planungswesen, bauakten, Wohnbau der 
Gemeinde, Gemeindestraßen, -wege und 
-brücken, tourismusangelegenheiten 
(Wander- und radfahrwege u.ä.), Kana-
lisation und Abwässer, Feuerwehrunter-
lagen, Gemeindefriedhöfe, marktwesen, 
Gewerbeakten, wirtschaftliche unter-
nehmungen und beteiligungen, Fremden-
verkehrsakte, liegenschaftsvermögen, 
Sondervermögen, rechnungsabschlüsse 
und Jahresbilanzen.

7. Was geschieht nach dem ende  
der aufbewahrungspflicht?
man möchte meinen, dass nach dem 
Ende der Aufbewahrungspflicht die un-
terlagen vorbehaltlos vernichtet werden 
können. Dem ist allerdings nicht so. nach 
§ 7 Abs 1 des Kärntner landesarchiv-
gesetzes (K-lAG) haben behörden und 
Dienststellen des landes und der Ge-
meinden dem Kärntner landesarchiv 
nach Ablauf der gesetzlich oder sonst 
festgelegten Aufbewahrungsfristen jene 
unterlagen zur Übernahme anzubieten, 
die sie zur besorgung ihrer laufenden 
Aufgaben nicht mehr benötigen. Das 
Kärntner landesarchiv hat dann inner-
halb eines Jahres nach dem Anbieten zu 
entscheiden und die Gemeinde darüber 
zu informieren, ob die unterlagen über-
nommen werden.

Erklärt das landesarchiv die angebo-
tenen unterlagen nicht innerhalb dieser 
Frist für archivwürdig, oder lehnt es die 
Übernahme der angebotenen unterlagen 
innerhalb dieser Frist ausdrücklich ab, ist 
die Gemeinde zur weiteren Aufbewah-
rung nicht verpflichtet. Erst danach kön-
nen diese unterlagen vernichtet werden. 

Recht – Archivierung
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9. Praxistipps
  bei der Sichtung der unterlagen wird 

man in einem ersten Schritt jene Do-
kumente aussortieren müssen, welche 
nicht archivwürdig sind (siehe Punkt 
4.). Anschließend sollten jene unterla-
gen aussortiert werden, für welche die 
gesetzliche Aufbewahrungsfrist abge-
laufen ist (siehe Punkt 5.). Diese aus-
sortierten unterlagen sind anschließend 
dem Kärntner landesarchiv anzubieten 
(siehe Punkt 7.). Alle weiteren unter-
lagen sind dauerhaft aufzubewahren 
(siehe Punkt 6.)

  Die Skartierung von Gemeindeunter-
lagen bedarf einer gewissen Planung 
und vorbereitung. Es wird daher in 
einem ersten Schritt zu sichten sein, 
welche unterlagen vernichtet werden 
sollen. Diese unterlagen sind dann an 
das landesarchiv zu melden, welches 
ein Jahr Zeit hat, bekanntzugeben, ob 
die unterlagen übernommen werden. 
Erst anschließend kann die endgültige 
Skartierung stattfinden.

  Das Kärntner Landesarchiv hat gemäß  
§ 6 K-lAG die Gemeinden hinsichtlich der 
verwaltung und Sicherung ihrer unter-
lagen, die vom landesarchiv zu einem 
späteren Zeitpunkt in verwahrung ge-
nommen werden sollen, insbesondere in 
Fragen der Skartierung, Aufbewahrung 
und inventarisierung dieser unterlagen zu 
beraten. Zuständig für Kommunalarchive 
beim landesarchiv ist Frau MMag. Katja 
almberger, welcher unter 0463/562 3422 
oder katja.almberger@ktn.gv.at erreichbar 
ist.

  Es ist sicherzustellen, dass bei der endgül-
tigen entsorgung von informationsträgern 
ein angemessener Schutz gewährleistet 
wird, da ansonsten unbefugte Personen, 
beispielsweise beim Durchsuchen von 
Altpapiercontainern, unberechtigten Zu-
griff auf personenbezogene Daten erlan-
gen könnten. Papierdokumente müssen 
mittels Aktenvernichter (Partikelschnitt 
maximale Partikelgröße 30 mm²) oder 
über ein nach ÖnOrm 2109 zertifizier-
tes Entsorgungsunternehmen vernichtet 
werden. Elektronische informationsträger 
müssen entweder sicher gelöscht oder 
physisch vernichtet werden (die physische 
vernichtung elektronischer informations-
träger kann ebenfalls durch ein Entsor-
gungsunternehmen erfolgen). Geschieht 
die Entsorgung der informationsträger 
über ein Entsorgungsunternehmen, so ist 
zu gewährleisten, dass die informations-
träger bis zur Abholung unter verschluss 
gehalten werden. 
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